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Öffentliche Bekanntmachung 
des Bundesministeriums für  
Gesundheit (BMG) 

Evidenzbasierte Angebote für Kommunen zum Umgang mit Hitze 
zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes  

veröffentlicht am 22.03.2021 
auf www.bund.de  
 

1 Hintergrund und Ziel der Förderung 

Als Folge des Klimawandels wird sich die Häufigkeit der extremen Hitzetage und -perioden in den meisten 

Regionen Deutschlands in den nächsten Jahrzehnten mindestens verdoppeln. Gesundheitliche Auswir-

kungen aufgrund zunehmender (globaler) Erderwärmung und häufigeren Hitzeperioden sind bereits heute 

in der gesamten Bevölkerung nachweisbar. In den Hitzewellen 2003 und 2015 gab es laut Berechnungen 

des Robert Koch-Instituts (RKI) 7600 bzw. 6200 Hitzetote, insbesondere unter älteren Personen. Für den 

August 2020 hat das Statistische Bundesamt eine Übersterblichkeit von ca. 4200 Personen ermittelt, die es 

auf Hitze zurückführt. Die gesundheitlichen Folgen von Hitze sind Störungsbilder, die auch bei sonst au-

genscheinlich Gesunden auftreten können. Sie äußern sich z. B. in Kurzatmigkeit, Erschöpfungszuständen, 

Krampfanfällen, Schwindel, Verwirrtheit, Kreislaufkollaps bis hin zum lebensbedrohlichen Hitzschlag. Bei 

Älteren, Pflegebedürftigen und chronisch Kranken zeigen sich die meisten Gesundheitsprobleme, da sich 

ihr Körper schlechter an die Hitze anpassen kann. Durch Hitze gesundheitlich gefährdet sind aber auch 

verstärkt Kinder, Menschen mit niedrigerem sozial-ökonomischem Status sowie Arbeitende in Berufsfel-

dern, in denen kein oder nur ein geringer Schutz vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung möglich ist. 

Im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes hat das BMG die Aufgabe, die Resilienz gegenüber der 

Klimawirkung Hitze in der Bevölkerung noch besser zu verstehen und weiter zu stärken. Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung vor Hitze sind insbesondere in den kommunalen Strukturen umzusetzen. Sie be-
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treffen unterschiedliche Bereiche, z.B. Stadt- und Regionalplanung, Gebäudesanierung, Alten- und Pflege-

einrichtungen, Schulen, Kitas oder Krankenhäuser. Hitze- und Klimaschutz sind entsprechend eine kom-

plexe Querschnittsaufgabe.  

Deshalb beabsichtigt das BMG, ein Forschungsprojekt zu fördern, welches die Bedarfe von Kommunen 

und Städten bei der Konzeption und Umsetzung von gesundheitlichen Anpassungsmaßnahmen an Hitze-

auswirkungen analysiert, evidenzbasiertes Wissen zu kommunalen Anpassungsmaßnahmen an Hitze ge-

neriert, Handlungsanregungen ableitet und diese in anwenderfreundlicher und übersichtlicher Darstel-

lungsweise digital veröffentlicht. 

 

2 Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden soll ein Vorhaben, das untersucht, wie sich Kommunen und Städte an die Klimawirkung 

Hitze anpassen können. Es sollen Kommunen unterschiedlicher Größe zu Maßnahmen des Gesundheits-

schutzes bei Hitze informiert, zur Entwicklung und Umsetzung eigener Maßnahmen angeregt und zur Or-

ganisation des Prozesses befähigt werden. Dabei kann auch an die Aufbereitung eines internetbasierten, 

qualitätsgesicherten Informationsangebots gedacht werden, in der die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zum Umgang mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitzeperioden adressatengerecht aufbereitet 

sind und in verschiedenen Handlungsfeldern abgebildet sind. Es soll untersucht werden, wie diese ver-

schiedenen Informationsmodule für Kommunen – unabhängig von Größe oder Region – anwendbar ge-

macht werden können auch vor dem Hintergrund einer freien und öffentlichen Zugänglichkeit. Zudem 

soll geprüft werden, welche evidenzbasierten Informationen anderer Anbieter zum Thema Gesundheits-

schutz bei Hitze zur Ergänzung herangezogen werden können (z.B. durch Verlinkung). Ein Austausch und 

eine Vernetzung mit Anbietern von bundesweiten Informationsangeboten für Kommunen, die auch ge-

sundheitsbezogene Klimaanpassung beinhalten, sind zu gewährleisten.  

Bei der Antragstellung ist Folgendes zu skizzieren:  

 Aufbereitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Themenkomplex gesundheitliche 

Auswirkung von Hitze hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten für Kommunen 

 Identifizierung des Unterstützungsbedarfs der Kommunen unter Einbeziehung vorhan-

dener evidenzbasierter Erkenntnisse und erfolgversprechenden/zielführenden Maßnah-

men und ggf. Ableitung von Lücken 
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 Ermittlung der wesentlichen Akteure in den Kommunen, die ein entsprechendes Angebot 

nutzen sollen 

 Auswahl der Module des Angebotes für die Kommunen (z.B. zu Instrumenten, Best Prac-

tice-Beispielen oder bereits existierende Informationsmaterialien) einschließlich der Dar-

stellung, wie die Inhalte qualitätsgesichert einbezogen und ggf. erarbeitet werden sollen 

 Einbeziehung der kommunalen Sichtweise bei der Erarbeitung der Inhalte im Sinne eines 

Wissenschafts-Praxis-Dialogs 

 Darlegung, wie die Nutzerfreundlichkeit des Informationsangebotes optimiert und die 

Vernetzung der Akteure verbessert werden soll. 

Das Informationsangebot soll auch nach dem Förderzeitraum für die Öffentlichkeit frei verfügbar sein. 

Aus diesem Grund ist ein Nachhaltigkeitskonzept zu erstellen (siehe Abschnitt 4. Fördervoraussetzungen). 

Weiterhin soll im Projektverlauf anhand eines Verbreitungskonzepts dargelegt werden, wie eine möglichst 

große Bekanntheit der Informationen erreicht werden kann. 

 

3 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind Einrichtungen und Träger mit einschlägigen Erfahrungen in der Umsetzung, Be-

gleitung kommunaler Projekte speziell an der Schnittstelle Klima und Gesundheit, staatliche und nicht 

staatliche (Fach-)Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie gemeinnützige Körper-

schaften (z. B. eingetragene Vereine, Stiftungen und gemeinnützige GmbHs). Forschungseinrichtungen, die 

gemeinsam von Bund und Ländern grundfinanziert werden, kann nur unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Projektförderung für ihren zusätzlichen projektbedingten Aufwand bewilligt werden.  

 

4 Fördervoraussetzungen 

Ein Eigeninteresse wird vorausgesetzt. Dieses ist durch die Einbringung einer Eigenleistung in Höhe von 

mindestens 10 % der in Zusammenhang mit dem Projekt stehenden Ausgaben bzw. Kosten deutlich zu 

machen.  
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Kooperationen 

Für die Durchführung von Vorhaben mit mehr als einem Partner bilden die Antragsteller einen Verbund. 

Die Verbundpartner müssen ihre Rechte und Pflichten, die sich aus dem Vorhaben ergeben, in einem 

schriftlichen Kooperationsvertrag regeln. Weitere Details sind dem „Merkblatt zur Kooperationsvereinba-

rung von Verbundprojekten“ zu entnehmen. Der Vorhabenbeschreibung, die in der ersten Stufe des zwei-

stufigen Verfahrens eingereicht wird (siehe Abschnitt 8.2 Verfahren), müssen zunächst lediglich formlose 

Kooperationserklärungen beigefügt werden. 

Die Auswahl erfolgt in einem wettbewerblichen Prozess nach den im Folgenden genannten Förderkrite-

rien: 

a) Wissenschaftliche Qualität 

Das vorgeschlagene Vorhaben muss den aktuellen Stand der Forschung berücksichtigen und darauf auf-

setzen.  

b) Methodische Qualität und Machbarkeit  

Die Vorhabenbeschreibung muss von hoher methodischer Qualität sein. Es ist darzulegen, dass in der Ge-

samtförderdauer (siehe 5. Umfang der Förderung) die Projektziele und belastbare Aussagen zu den Frage-

stellungen zu erreichen sind. Dementsprechend muss der Arbeits- und Zeitplan realistisch und in der Lauf-

zeit des Vorhabens durchführbar sein.  

c) Forschungsinfrastruktur und Kooperationspartner  

Für das Vorhaben können relevante Kooperationspartner einbezogen werden. Dazu sind schriftliche Ko-

operationszusagen bzw. Absichtserklärungen vorzulegen. Um die angesprochenen Themenfelder zielfüh-

rend zu bearbeiten, muss ggf. der Zugriff auf notwendige Sekundärdaten geklärt sein. 

 

d) Expertise und Vorerfahrungen  

Die Förderinteressierten müssen durch einschlägige Erfahrungen und Vorarbeiten zur Thematik ausge-

wiesen sein.  

e) Nachhaltigkeit, Verstetigung und Verbreitung 

Die Vorhabenbeschreibung muss die Weiterführung und Verstetigung der Projektergebnisse nach Beendi-

gung des Projektes ausreichend thematisieren. Es muss dargestellt werden, wie die Ergebnisse des Projek-

tes der Öffentlichkeit und den wesentlichen Akteuren in den Kommunen zugänglich gemacht werden sol-

len. Besonderer Wert wird auf die längerfristige Verfügbarkeit der Ergebnisse für die Kommunen gelegt. 

Zudem ist nach der Hälfte der Projektlaufzeit ein Nachhaltigkeits- sowie Verstetigungskonzept vorzulegen.  
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f) Genderaspekte 

Im Rahmen der Vorhabenplanung, -durchführung und -auswertung sind Genderaspekte durchgängig zu 

berücksichtigen. 

g) Partizipation 

Für die Einbeziehung der kommunalen Sichtweise sind für das Vorhaben relevante Akteure in angemesse-

nem Maße in die Projektdurchführung einzubeziehen, sofern dies zur Qualität des Vorhabens beiträgt. 

 

5 Umfang der Förderung 

Für die Förderung des Projekts kann grundsätzlich über einen Zeitraum von bis zu eineinhalb Jahren eine 

nicht rückzahlbare Zuwendung im Wege der Projektförderung gewährt werden.  

Insgesamt stehen für das Projekt bis zu 250.000 EUR zur Verfügung. Das Projekt soll spätestens zum 1. Ok-

tober 2021 starten.  

Zuwendungsfähig sind der vorhabenbedingte Mehraufwand wie Personal-, Sach- und Reisemittel sowie 

(ausnahmsweise) projektbezogene Investitionen, die nicht der Grundausstattung zuzurechnen sind. Auf-

wendungen für ggf. erforderliche technische Rahmenbedingungen dürfen nicht den Hauptanteil des Pro-

jekts auszumachen. Aufgabenpakete können auch per Auftrag oder ggf. im Rahmen eines Verbundprojek-

tes an Dritte vergeben werden. Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für grundfinanziertes Stammperso-

nal.  

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 

und vergleichbare Institutionen, die nicht in den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten fallen, sind die 

zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben (bei Helmholtz-Zentren – HZ − und der Fraunhofer-Ge-

sellschaft − FhG − die zuwendungsfähigen projektbezogenen Kosten), die unter Berücksichtigung der bei-

hilferechtlichen Vorgaben individuell bis zu 100 % gefördert werden können. 

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und für Vorhaben 

von Forschungseinrichtungen, die in den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten fallen, sind die zuwen-

dungsfähigen projektbezogenen Kosten. Für die Festlegung der jeweiligen zuwendungsfähigen Kosten im 

Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit muss die AGVO berücksichtigt werden (s. Anlage). 
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6 Rechtsgrundlage 

Die Gewährung von Fördermitteln erfolgt nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Bestandteile der Zuwendungsbescheide werden 

für Zuwendungen auf Ausgaben- bzw. Kostenbasis die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-

gen zur Projektförderung (ANBest-P, ANBest-P-Kosten in der jeweils geltenden Fassung) bzw. die Allge-

meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zu-

sammenschlüsse von Gebietskörperschaften (AN-Best-GK in der jeweils geltenden Fassung).  

 

Nach dieser Förderbekanntmachung werden staatliche Beihilfen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der EU-Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 

Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 

und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („Allgemeine Gruppenfreistellungs-

verordnung“ – AGVO, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2017/1084 vom 

14. Juni 2017, ABl. L 156 vom 20.6.2017, S. 1) gewährt. Die Förderung erfolgt unter Beachtung der in Kapitel 

1 AGVO festgelegten Gemeinsamen Bestimmungen, insbesondere unter Berücksichtigung der in Artikel 2 

der Verordnung aufgeführten Begriffsbestimmungen (vgl. hierzu die Anlage zu beihilferechtlichen Vorga-

ben für die Förderbekanntmachung).  

 

Nach dieser Förderbekanntmachung werden staatliche Beihilfen als De-minimis-Beihilfen im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 

107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl. L 352 vom 

23.12.2013, S. 1) gewährt. 

 

Ein Rechtsanspruch der Antragstellenden auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr 

entscheidet das BMG aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel. 

 

7 Hinweis zu Nutzungsrechten 

Es liegt im Interesse des BMG, Ergebnisse des Vorhabens für alle Interessenten im Gesundheitssystem 

nutzbar zu machen. Für die im Rahmen der Förderung erzielten Ergebnisse und Entwicklungen liegen die 
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Urheber- und Nutzungsrechte zwar grundsätzlich beim Zuwendungsempfänger, in Ergänzung haben je-

doch das BMG und seine nachgeordneten Behörden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, unent-

geltliches Nutzungsrecht auf alle Nutzungsarten an den Ergebnissen und Entwicklungen des Vorhabens. 

Das Nutzungsrecht ist räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt. Diese Grundsätze gelten auch, wenn 

der Zuwendungsempfänger die ihm zustehenden Nutzungsrechte auf Dritte überträgt oder Dritten Nut-

zungsrechte einräumt bzw. verkauft. In Verträge mit Kooperationspartnern bzw. entsprechenden Ge-

schäftspartnern ist daher folgende Passage aufzunehmen: „Dem BMG und seinen nachgeordneten Behör-

den wird ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht auf alle Nutzungs-

arten an den Ergebnissen und Entwicklungen des Vorhabens eingeräumt. Das Nutzungsrecht ist räumlich, 

zeitlich und inhaltlich unbeschränkt." 

 

8 Verfahren 

8.1 Einschaltung eines Projektträgers 

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMG folgenden Projektträger beauftragt:  

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) 

DLR Projektträger 

Heinrich-Konen-Straße 1 

53227 Bonn 

Ansprechpersonen sind 

Dr. Fabian Gondorf 

Telefon: 0228- 3821-2466 

Dr. Katja Nagler 

Telefon: 0228- 3821-2473 

Telefax: 0228-3821-1257 

E-Mail: projekttraeger-bmg@dlr.de 
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8.2 Verfahren 

Das Verfahren ist zweistufig angelegt. In der ersten Stufe werden Vorhabenbeschreibungen ausgewählt. 

Erst in der zweiten Stufe werden förmliche Förderanträge gestellt. 

In der ersten Verfahrensstufe ist dem Projektträger bis spätestens zum 23.04.2021 12:00 Uhr. 

eine Vorhabenbeschreibung in elektronischer Form unter folgender E-Mail: projekttraeger-bmg@dlr.de 

in deutscher Sprache vorzulegen. Die Vorhabenbeschreibung sollte nicht mehr als 15 Seiten (DIN-A4-For-

mat, Schrift „Arial“ oder „Times New Roman“ Größe 11, 1,5-zeilig) umfassen und ist gemäß dem „Leitfaden 

zur Erstellung einer Vorhabenbeschreibung“ zu strukturieren. Der Leitfaden kann beim DLR Projektträger 

unter folgender E-Mail-Adresse angefordert werden: projekttraeger-bmg@dlr.de 

Die Vorhabenbeschreibung muss alle Informationen beinhalten, die für eine sachgerechte Beurteilung er-

forderlich sind, und sie muss aus sich selbst heraus, ohne Lektüre der zitierten Literatur, verständlich sein. 

Die vorgelegten Vorhabenbeschreibungen werden unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien 

unter Einbindung externer Expertise bewertet (siehe 4. Fördervoraussetzungen). Auf der Grundlage der 

Bewertung wird dann das für die Förderung geeignete Vorhaben ausgewählt. Das Auswahlergebnis wird 

den Interessentinnen und Interessenten schriftlich mitgeteilt. Aus der Vorlage der Vorhabenbeschreibung 

kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden.  

Sollte vorgesehen sein, dass das Projekt von mehreren Partnerinnen und Partnern gemeinsam eingereicht 

wird, ist eine verantwortliche Projektleiterin oder ein verantwortlicher Projektleiter als Ansprechpartnerin 

bzw. Ansprechpartner zu benennen, die bzw. der die Einreichung koordiniert (Koordinatorin bzw. Koordi-

nator). Bei einem Verbundprojekt ist die Projektskizze in Abstimmung mit dem vorgesehenen Verbundko-

ordinator bzw. der Verbundkoordinatorin vorzulegen. 

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasserinnen bzw. Verfasser der positiv bewerteten Vorha-

benbeschreibung unter Angabe eines Termins schriftlich aufgefordert, einen vollständigen förmlichen 

Förderantrag vorzulegen. Bei Verbundprojekten sind die Förderanträge in Abstimmung mit dem Verbund-

koordinator bzw. der Verbundkoordinatorin vorzulegen. Inhaltliche oder förderrechtliche Auflagen sind 

im förmlichen Förderantrag zu beachten und umzusetzen. Aus der Aufforderung zur Antragstellung kann 

kein Förderanspruch abgeleitet werden. 
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Nach abschließender Prüfung des förmlichen Förderantrags entscheidet das BMG auf Basis der verfügba-

ren Haushaltsmittel und nach den genannten Kriterien durch Bescheid über die Bewilligung des vorgeleg-

ten Antrags.  

Es wird empfohlen, für die Antragsberatung mit dem zuständigen Projektträger Kontakt aufzunehmen. 

8.3 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prü-

fung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und 

die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO sowie die 

§§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelas-

sen sind. 

 

9 Geltungsdauer 

Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens seiner beihilferechtlichen Grund-

lage, der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2024, be-

fristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO ohne die Beihilferegelung betreffende relevante inhaltli-

che Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, 

aber nicht über den 31. Dezember 2029 hinaus. Sollte die AGVO nicht verlängert und durch eine neue 

AGVO ersetzt werden, oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO vorgenom-

men werden, wird eine den dann geltenden Freistellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge-Förder-

richtlinie bis mindestens 31. Dezember 2029 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Bekanntmachung tritt am Tag der Veröffentlichung unter www.bund.de in Kraft. 

Bonn, den 22.03.2021 

Bundesministerium für Gesundheit 

Im Auftrag 

Dr. Ute Winkler 
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Anlage 
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Anlage: Zuwendungsvoraussetzungen für 
Unternehmen  
 

Für diese Förderbekanntmachung gelten die folgenden beihilferechtlichen Vorgaben: 

 

A. Beihilfen nach der AGVO 

1. Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Rechtmäßigkeit der Beihilfe ist nur dann gegeben, wenn im Einklang mit Artikel 3 AGVO alle 

Voraussetzungen des Kapitels 1 AGVO sowie die für die bestimmte Gruppe von Beihilfen geltenden 

Voraussetzungen des Kapitels 3 erfüllt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Rechtsprechung 

der Europäischen Gerichte die nationalen Gerichte verpflichtet sind, eine Rückforderung anzuordnen, 

wenn staatliche Beihilfen unrechtmäßig gewährt wurden. 

Mit dem Antrag auf eine Förderung im Rahmen dieser Förderrichtlinie verpflichtet sich der Antragsteller 

zur Mitwirkung bei der Einhaltung der beihilferechtlichen Vorgaben. So sind vom Zuwendungsgeber 

angeforderte Angaben und Belege zum Nachweis der Bonität und der beihilferechtlichen Konformität 

vorzulegen oder nachzureichen. Darüber hinaus hat der Antragsteller im Rahmen von etwaigen Verfahren 

(bei) der Europäischen Kommission mitzuwirken und allen Anforderungen der Kommission 

nachzukommen. 

Voraussetzung für die Gewährung staatlicher Beihilfen im Rahmen einer auf Grundlage der AGVO 

freigestellten Beihilferegelung ist, dass diese einen Anreizeffekt nach Artikel 6 AGVO haben: Beihilfen 

gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbeiten für das 

Vorhaben oder die Tätigkeit einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt 

hat. Der Beihilfeantrag muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: Name und Größe des 

Unternehmens, Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses, Standort des 

Vorhabens, die Kosten des Vorhabens, Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer 

Vorschuss oder Kapitalzuführung) und Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung. 

Staatliche Beihilfen auf Grundlage der AGVO werden nicht gewährt, wenn ein Ausschlussgrund nach 

Artikel 1 Absatz 2 bis 5 AGVO gegeben ist. Dies gilt insbesondere, wenn das Unternehmen einer 

Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der 

Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist 

bzw. das Unternehmen ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ (gemäß Definition nach Artikel 2 Absatz 18 
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AGVO) ist. Ausgenommen von diesem Verbot sind allein Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 

nicht bereits in Schwierigkeiten befanden, aber im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2021 zu Un-

ternehmen in Schwierigkeiten wurden bzw. werden nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO. 

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird jede Einzelbeihilfe über 500 000 Euro auf der Transparenzda-

tenbank der EU-Kommission veröffentlicht1 (vgl. Artikel 9 AGVO). 

Erhaltene Förderungen können im Einzelfall gemäß Artikel 12 AGVO von der Europäischen Kommission 

geprüft werden. Der Zuwendungsempfänger ist weiter damit einverstanden, dass das BMG alle Unterlagen 

über gewährte Beihilfen, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn 

Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahrt und der Europäischen Kommission auf Verlangen aushän-

digt. 

Im Rahmen dieser Förderrichtlinie erfolgt die Gewährung staatlicher Beihilfen in Form von Zuschüssen 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 und 2 AGVO. 

Die AGVO begrenzt die Gewährung staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten in nachgenannten 

Bereichen auf folgende Maximalbeträge: 

 40 Millionen Euro pro Vorhaben für Grundlagenforschung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer i 

AGVO) 

 20 Millionen Euro pro Vorhaben für industrielle Forschung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer 

ii AGVO) 

Bei der Prüfung, ob diese Maximalbeträge (Anmeldeschwellen) eingehalten sind, sind die 

Kumulierungsregeln nach Artikel 8 AGVO zu beachten. Die Maximalbeträge dürfen nicht durch eine 

künstliche Aufspaltung von inhaltlich zusammenhängenden Vorhaben umgangen werden. Die 

Teilgenehmigung bis zur Anmeldeschwelle einer notifizierungspflichtigen Beihilfe ist nicht zulässig. 

 

2. Umfang/Höhe der Zuwendungen 

Für diese Förderrichtlinie gelten die nachfolgenden Vorgaben der AGVO, insbesondere bzgl. 

beihilfefähiger Kosten und Beihilfeintensitäten; dabei geben die nachfolgend genannten beihilfefähigen 

                                                      
1
 Die Transparenzdatenbank der EU-Kommission kann unter https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpa-
rency/public?lang=de aufgerufen werden. Maßgeblich für diese Veröffentlichung sind die nach Anhang III der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 geforderten Informationen. Hierzu zählen u. a. der Name oder die 
Firma des Beihilfenempfängers und die Höhe der Beihilfe. 
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Kosten und Beihilfeintensitäten den maximalen Rahmen vor, innerhalb dessen die Gewährung von 

zuwendungsfähigen Kosten und Förderquoten für Vorhaben mit wirtschaftlicher Tätigkeit erfolgen kann. 

Artikel 25 AGVO – Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Der geförderte Teil des Forschungsvorhabens ist vollständig einer oder mehrerer der folgenden Katego-

rien zuzuordnen: 

 Grundlagenforschung; 

 industrielle Forschung; 

 (vgl. Artikel 25 Absatz 2 AGVO; Begrifflichkeiten gem. Artikel 2 Nummer 84 ff. AGVO). 

Zur Einordnung von Forschungsarbeiten in die Kategorien der Grundlagenforschung, industriellen For-

schung und experimentellen Entwicklung wird auf die einschlägigen Hinweise in Randnummer 75 und 

Fußnote 2 des FuEuI-Unionsrahmens verwiesen. 

Die beihilfefähigen Kosten des jeweiligen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens sind den relevanten 

Forschungs- und Entwicklungskategorien zuzuordnen. 

Beihilfefähige Kosten sind: 

a) Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das Vorhaben 

eingesetzt werden (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe a AGVO); 

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. 

Wenn diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während der gesamten Lebensdauer für das Vorhaben 

verwendet werden, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wert-

minderung während der Dauer des Vorhabens als beihilfefähig (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe b AGVO); 

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Bei Ge-

bäuden gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung 

während der Dauer des Vorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftli-

chen Übergangs oder die tatsächlich entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig (Artikel 25 Absatz 3 Buch-

stabe c AGVO); 
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d) Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm’s-length-Prinzips von Dritten 

direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen 

die ausschließlich für das Vorhaben genutzt werden (Artikel 25 Absatz 3 Buchtstabe d AGVO); 

e) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem Material, Bedarfsartikel und 

dergleichen) die unmittelbar für das Vorhaben entstehen (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe e AGVO). 

Als beihilfefähige Kosten gemäß Artikel 25 Absatz 4 AGVO gelten die Kosten der Durchführbarkeitsstudie. 

 

Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf gemäß Artikel 25 Absatz 5 AGVO folgende Sätze nicht 

überschreiten: 

 100 % der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe a 

AGVO); 

 50 % der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe b 

AGVO); 

Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können auf maximal 

80 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, sofern die in Artikel 25 Absatz 6 AGVO genannten Vo-

raussetzungen erfüllt sind:  

 

– um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei kleinen Unternehmen; 

– um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 

      –  zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens 

zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens 

durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten 

bestreitet, oder 

      – zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und 

Wissensverbreitung die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht ha-

ben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen; 

b)  die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open Access-Repo-

sitorien oder durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open Source-Software weite 

Verbreitung. 
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– Die Beihilfeintensität für Durchführbarkeitsstudien kann bei mittleren Unternehmen um 10 Prozent-

punkte und bei kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

 

Die beihilfefähigen Kosten sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 AGVO durch schriftliche Unterlagen zu belegen, 

die klar, spezifisch und aktuell sein müssen. 

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Abzug 

von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. 

 

3. Kumulierung  

Bei der Einhaltung der maximal zulässigen Beihilfeintensität sind insbesondere auch die 

Kumulierungsregeln in Artikel 8 AGVO zu beachten. Die Kumulierung von mehreren Beihilfen für diesel-

ben förderfähigen Kosten / Ausgaben ist nur im Rahmen der folgenden Regelungen bzw. Ausnahmen ge-

stattet: 

Werden Unionsmittel, die von Stellen der Union zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt 

der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterstehen und deshalb keine staatlichen Beihilfen darstellen, mit 

staatlichen Beihilfen (dazu zählen unter anderem auch Mittel aus den Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds) kombiniert, so werden bei der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und 

Beihilfehöchstintensitäten oder -beträge eingehalten sind, nur die staatlichen Beihilfen berücksichtigt, 

sofern der Gesamtbetrag der für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel 

(einschließlich zentral verwaltete Unionsmittel) den in den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts 

festgelegten günstigsten Finanzierungssatz nicht überschreitet. 

Nach der AGVO freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, 

können kumuliert werden mit a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche 

bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; b) anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise 

oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die 

höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität bzw. der höchste nach 

dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht überschritten wird. 

Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit anderen 

staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten auch nicht bestimmen lassen, kumuliert 

werden, und zwar bis zu der für den jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für die 

Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in der AGVO oder in einem Beschluss der Europäischen 

Kommission festgelegt ist. 
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Nach der AGVO freigestellte staatliche Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben 

beihilfefähigen Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die in Kapitel 3 AGVO festgeleg-

ten Beihilfeintensitäten oder Beihilfehöchstbeträge überschritten werden. 

 

B. Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung 

 

Bei der Gewährung von De-minimis-Beihilfen sind die Vorgaben der in Nummer 6 (Rechtsgrundlage) 

genannten beihilferechtlichen Normen zu berücksichtigen. 

 

1. Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen/Zuwendungsempfänger 

 

Die Zuwendung darf in keinem Fall die dort genannten Schwellenwerte überschreiten – bei De-minimis-

Beihilfen nach Artikel 3 Absatz 2 Allgemeine De-minimis-Verordnung 200.000 Euro in insgesamt drei 

Steuerjahren zugunsten eines einzigen Unternehmens. 

Der Antrag auf Förderung nach dieser Förderrichtlinie gilt als Erklärung, dass der Antragsteller die 

Anwendung der De-minimis-VO als Rechtsgrundlage anerkennt und die hierin festgeschriebenen 

Vorgaben eingehalten werden, insbesondere dass durch die Fördermaßnahme die geltenden 

Fördergrenzen nicht überschritten werden. Dies gilt besonders auch im Hinblick auf eine mögliche 

Kumulierung von staatlicher Förderung für das betreffende Vorhaben/die betreffende Tätigkeit. 

Der Antragsteller verpflichtet sich darüber hinaus, dass er im Fall der Gewährung einer De-minimisFörde-

rung alle damit im Zusammenhang stehenden relevanten Unterlagen mindestens für drei (Steuer-)Jahre 

aufbewahrt. 

 

2. Umfang der Zuwendung/Kumulierung 

De-minimis-Beihilfen dürfen nicht mit staatlichen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten 

kumuliert werden, wenn die Kumulierung dazu führen würde, dass die höchste einschlägige 

Beihilfeintensität oder der höchste einschlägige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer 

Gruppenfreistellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommission festgelegt ist, überschritten wird. 

De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf bestimmte beihilfefähige Kosten gewährt werden und keinen 

solchen Kosten zugewiesen werden können, dürfen mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, 

die auf der Grundlage einer Gruppenfreistellungsverordnung oder eines Beschlusses der Kommission 

gewährt wurden. 


